
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 14a GebG
 GebG - Gebührengesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, zur Abgeltung der In ation die festen Gebührensätze des § 11

Abs. 3 u n d § 14 einmal jährlich im Verordnungsweg zu erhöhen. Der Vergleichsstichtag für die erste

In ationsanpassung ist der 31. Dezember 2005. Die Verordnung ist bis spätestens 30. Juni eines jeden Kalenderjahres

im Bundesgesetzblatt kundzumachen und gilt für die jeweiligen Gebühren ab 1. Juli des Jahres der Kundmachung.

In Kraft seit 29.12.2015 bis 31.12.9999
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